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Termine Steuern / Sozialversicherung  Juni / Juli 2011

Steuerart  Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.06.2011 1 10.07.2011 2

Umsatzsteuer 10.06.2011 3 10.07.2011 4 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
 Solidaritätszuschlag

10.06.2011 Entfällt

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.06.2011 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung 5
 

obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 6

14.06.2011 14.07.2011

07.06.2011 07.07.2011

Sozialversicherung 7 28.06.2011 27.07.2011

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 
der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Unternehmer/Beteiligungen

Ausfall der Kaufpreisforderung  
aus Verkauf von Anteilen an Kapital-
gesellschaft nicht steuermindernd
Die A-GmbH veräußerte 2002 an C ihre 
Anteile an der B-GmbH mit Gewinn, der 
körperschaftsteuerfrei war. Der Kauf- 
preis wurde aber nicht sofort bezahlt, 
sondern als Forderung aktiviert. Diese 
fiel 2004 mangels Zahlungsfähigkeit 
des C aus. Die A-GmbH machte den 
Verlust 2004 steuermindernd geltend.
 Der Bundesfinanzhof entschied zu 
Ungunsten der A-GmbH, weil der spä-
tere Ausfall der Kaufpreisforderung auf 
den Veräußerungszeitpunkt zurück - 
wir kt. Wenn der Veräußerungsgewinn 
steuer frei war, kann der Verlust der 
Kaufpreisforderung nicht steuermin-
dernd geltend gemacht werden.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern  

für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern  
(ohne Dauerfristverlängerung) für das vorangegangene 
Kalendervierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmel-
dungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem An-
meldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem 
Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stich-
tag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
 Einzugsermächtigung erteilt werden.

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 24.06./25.07.2011) an die jeweilige Einzugsstelle über-
mittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Juni 2011 haben wir einige Entscheidungen ausgewählt, die Sie 
interessieren könnten oder möglicherweise sogar betreffen. Zum Beispiel:

Die Finanzverwaltung hat die Voraussetzungen für eine Selbstanzeige wesentlich 
erschwert. Eine Teilselbstanzeige ist zukünftig nicht mehr möglich. Es muss eine 
vollständige Korrektur der Angaben erfolgen. Auch die übrigen Änderungen 
erhöhen die Hürden für eine Rückkehr zur Steuerehrlichkeit.

Bei Personen, die einer regelmäßigen Fahrtätigkeit nachgehen, war der Abzug 
von Mehraufwendungen für Verpflegung stark eingeschränkt. Der Bundesfinanz-
hof hat seine Rechtsprechung geändert und gewährt nunmehr einen zeitlich 
unbegrenzten Abzug.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.



Berechnung der Rückstellung für 
die Aufbewahrung von Geschäfts-
unterlagen
Für die Aufbewahrung von Geschäfts-
unterlagen hatte ein Unternehmer unter 
Berücksichtigung der Einzelkosten und 
der angemessenen Teile der Gemein-
kosten einen jährlichen Aufwand von 
1.070 € berechnet. Als Rückstellung 
setzte er den 10-fachen Betrag an.
 Der Bundesfinanzhof folgte dem Fi- 
nanzamt, das von einer durchschnitt- 
lichen Restaufbewahrungsdauer von 
5,5 Jahren ausging, und reduzierte die 
Rückstellung auf 5.885 €.

Ringweise Veräußerung von   An-
teilen an Kapitalgesellschaft zur 
Verlustnutzung kein Gestaltungs-
missbrauch
Mehrere Gesellschafter waren wesent- 
lich an einer GmbH beteiligt. Die GmbH 
machte erhebliche Verluste, die die Ge-
sellschafter einkommensteuerlich nicht 
geltend machen konnten. Sie verkauf-
ten gegenseitig die GmbH-Anteile zu 
einem Preis, der unter den ursprüngli-
chen Anschaffungskosten lag. Den Dif-
ferenzbetrag machten sie als Verlust 
aus der Veräußerung einer wesentli-
chen Beteiligung einkommensteuer-
mindernd geltend.
 Das Finanzamt meinte, die ring- 
weise Anteilsveräußerung sei ein sog. 
Gestaltungsmissbrauch, weil sie nur  
aus steuerlichen Gründen stattgefun-
den hätte. Es erkannte deswegen die 
Verluste nicht an.
 Der Bundesfinanzhof entschied, 
dass kein Gestaltungsmissbrauch vor-

liegt, weil es den Gesellschaftern frei-
steht, an wen sie ihre Anteile veräu-
ßern.

Vorsicht
Der Verlustvortrag der GmbH kann 
verloren gehen, wenn es sich um ei-
nen steuerschädlichen Mantelkauf 
handelt.

Insolvenzverwaltertätigkeit ist 
sonstige selbständige Arbeit
Eine aus einem Dipl.-Ökonom und ei- 
nem beratenden Betriebswirt beste- 
hende Partnerschaftsgesellschaft wik- 
kelte pro Jahr rd. 18 Unternehmer- und 
18 Verbraucherinsolvenzen ab. Dazu  
bediente sich die Gesellschaft bei der 
Abwicklung der Fälle auch diverser Mit-
arbeiter.
 Während die Finanzverwaltung die 
Einkünfte der Gesellschaft als gewerb-
lich qualifiziert hat, sah der Bundesfi-
nanzhof sie als Einkünfte aus sonstiger 
selbständiger Arbeit an, für die keine Ge- 
werbesteuer anfällt. Das Gericht sieht 
es als entscheidend an, dass die Be-
rufsträger trotz einer Vielzahl von Mit- 
arbeitern noch leitend und eigenverant-
wortlich tätig sind. Im zu entscheiden-
den Fall waren 34 Mitarbeiter (in der 
Spitze) tätig.
 Es bleibt abzuwarten, welche Gren- 
ze der Bundesfinanzhof in weiteren 
Fällen ziehen wird.

Umsatzsteuer

Umsatzsteueranspruch im 
Insolvenz fall
Forderungen von in Insolvenz befind-
lichen Unternehmen, die vom Insol-
venzverwalter vereinnahmt wurden, 
galten bisher in voller Höhe als für die 
Masse vereinnahmt. Dadurch entging 
dem Fiskus in den meisten Fällen der 
Großteil der vereinnahmten Umsatz-
steuer.
 Der Bundesfinanzhof hat nunmehr 
entschieden, dass die Entgeltverein-
nahmung für eine vor Eröffnung des  
Insolvenzverfahrens erbrachte Leis-
tung auch bei der Sollbesteuerung eine 

Masseverbindlichkeit ist. Damit ist so 
wohl bei Ist- als auch bei der Sollbe-
steuerung die volle Umsatzsteuer an 
das Finanzamt abzuführen.

Kein Vorsteuerabzug bei einem 
steuerfreien Beteiligungsverkauf
Bezieht ein Unternehmer für einen 
steuerfreien Beteiligungsverkauf Bera-
tungsleistungen, kann er daraus keinen 
Vorsteuerabzug geltend machen. Die 
Beratungsleistungen stehen nämlich im 
direkten und unmittelbaren Zusammen- 
hang zur steuerfreien Anteilsübertra-
gung. Daran ändert auch die mittelbare 
Absicht des Unternehmers nichts, mit 
dem Veräußerungserlös seine zum Vor-
steuerabzug berechtigende wirtschaft-
liche Gesamttätigkeit zu stärken.
 In einem vom Bundesfinanzhof ent- 
schiedenen Fall hielt ein Industrieun-
ternehmen 99 % der Aktien an einer 
Aktiengesellschaft. Bei der Veräuße-
rung der Anteile berieten eine Anwalts-
kanzlei und eine Investmentbank. Die 
in den Rechnungen der Berater ausge-
wiesene Umsatzsteuer wollte das In-
dustrieunternehmen, welches ansons-
ten steuerpflichtige Umsätze ausführt, 
als Vorsteuer abziehen. Das Gericht 
versagte den Vorsteuerabzug, weil der  
direkte und unmittelbare Zusammen-
hang zur steuerfreien Veräußerung maß- 
geblich ist.

Hinweis
Bei einer nicht steuerbaren Ge-
schäftsveräußerung im Ganzen wäre 
ein Vorsteuerabzug in Betracht ge-
kommen. Dafür hätte das Industrie-
unternehmen jedoch alle Anteile an 
der Tochter-Aktiengesellschaft hal- 
ten und veräußern müssen. Im Rah-
men einer Organschaft müsste, 
damit eine Geschäftsveräußerung  
angenommen werden kann, zu-
mindest eine die finanzielle Ein- 
gliederung ermöglichende Mehr-
heitsbeteiligung übertragen wer-
den. Darüber hinaus müsste der 
Erwerber beabsichtigen, eine Or-
ganschaft zu der Gesellschaft, de-
ren Anteile übertragen worden sind, 
zu begründen.



Abgrenzung Unternehmer- 
eigenschaft von privater Sammel-
tätigkeit
Entscheidend für die Steuerbarkeit ei- 
ner Tätigkeit ist, dass diese einer wirt-
schaftlichen Tätigkeit und nicht einer  
privaten Sammlertätigkeit entspricht. 
Betätigt sich jemand nicht wie ein 
Händler, sondern wie ein privater 
Sammler, ist auch der Vorsteuerabzug 
ausgeschlossen.
 Dies hat der Bundesfinanzhof im 
Fall einer GmbH entschieden, die über 
mehrere Jahre Neufahrzeuge und Old-
timer angeschafft und museumsartig 
in einer Tiefgarage eingelagert hatte. 
Die GmbH habe sich wie ein privater 
Sammler verhalten.

Ort der Leistung bei Übernahme 
radioaktiver Strahlenquellen
Die Übernahme im Ausland befindli cher 
ausgedienter Strahlenquellen durch ei- 
nen inländischen Unternehmer unter-
liegt der deutschen Umsatzbesteue-
rung.
 Ein deutsches Recyclingunterneh-
men übernahm im Ausland radioaktive 
Stoffe von seinen Kunden (Universi-
täten, Kliniken und Laboratorien) und 
verwertete diese im Inland. Zur Ver-
wertung gehörte im Wesentlichen die 
Einholung von Genehmigungen, das 
Bereitstellen eines Spezialcontainers, 
der Ausbau und die Umladung der 
Strahlenquellen in den Container, der 
Abtransport des Containers aus dem 
Bestrahlungsraum, die sog. Freimes-
sung sowie Transportleistungen (Ge-
fahrguttransport einschließlich Versiche-  
rungen) im Aus- und Inland.
 Die Leistungen des Recyclingunter-
nehmens sind als Einheit anzusehen, 
deren Hauptzweck in der Übernahme 
der ausgedienten Strahlenquellen liegt. 
Da es sich hierbei nicht um Arbeiten 
an beweglichen körperlichen Gegen-
ständen handelt und die Übernahme 
von Strahlenquellen auch nicht zu den 
Tätigkeiten gehört, die im Rahmen des 
Ingenieurberufs hauptsächlich und ge-
wöhnlich erbracht werden, wird die 
sonstige Leistung an dem Ort ausge-
führt, von dem aus der Unternehmer 
sein Unternehmen betreibt. Das deut-

sche Recyclingunternehmen betrieb 
sein Unternehmen von einem Ort im 
Inland aus, so dass seine Leistungen 
der inländischen Umsatzbesteuerung 
unterliegen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Haus-Notruf-Dienst eines Vereins 
für Rettungsdienste umsatzsteuer-
frei, aber nicht notärztlicher Trans-
portdienst und Menüservice
Das Entgelt, das ein Verein für einen 
Haus-Notruf-Dienst erhält, ist von der 
Umsatzsteuer befreit. Die Umsatz-
steuerbefreiung gilt nach Auffassung 
des Bundesfinanzhofs entgegen dem 
deutschen Recht auch für Vereine, die 
weder ein amtlich anerkannter Ver-
band der freien Wohlfahrtspflege noch 
einem solchen Verband als Mitglied an-
geschlossen sind. Diese Vereine kön-
nen sich zumindest in den Fällen un-
mittelbar auf die Steuerbefreiung auf 
Grund der Umsatzsteuer-Richtlinie der 
Europäischen Union berufen, in denen 
die Sozialversicherung die Kosten, wenn 
auch nur zum Teil, übernimmt.
 Demgegenüber ist ein notärztlicher 
Transportdienst eines nicht amtlich an- 
erkannten und auch keinem anerkann-
ten Verband angeschlossenen Vereins 
weder nach nationalem noch nach EU-
Recht von der Umsatzsteuer befreit, 
wenn der Verein seine Leistungen un-
mittelbar mit dem Notarzt, und nicht 
mit dem Patienten bzw. dessen Kran-
kenkasse, abrechnet.
 Der Menüservice eines solchen 
Vereins ist keinesfalls von der Umsatz-
steuer befreit.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Anrufungsauskunft im Lohn- 
steuerverfahren hat keine  
Bindungswirkung für die Ver - 
an lagung
Ein fehlerhafter Lohnsteuerabzug auf 
Grund einer falschen Lohnsteueran-
rufungsauskunft betrifft das Rechts-
verhältnis zwischen Betriebsstätten-
finanzamt und Arbeitgeber. Bei der 
Veranlagung des Arbeitnehmers ist 
das zuständige Wohnsitzfinanzamt an 

diese Auskunft nicht gebunden. Das 
Amt kann die richtige Versteuerung im 
Rahmen der Veranlagung des Arbeit-
nehmers durchführen.
 Unabhängig davon ist das Betriebs-
stättenfinanzamt berechtigt, eine feh-
lerhafte Anrufungsauskunft gegenüber 
dem Arbeitgeber jederzeit unter Anga-
be von Gründen zu widerrufen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Mehraufwendungen für Verpfle-
gung bei Fahrtätigkeit zeitlich 
unbegrenzt
Mehraufwendungen für Verpflegun-
gen können durch Ansatz gestaffel-
ter Pauschbeträge (entsprechend 
der Dauer der Abwesenheit) be-
rücksichtigt werden. Dies gilt auch 
für Personen, die typischerweise 
nur an ständig wechselnden Arbeits- 
 stellen oder auf einem Fahrzeug tä-
tig sind. In der Regel ist der Abzug 
auf drei Monate beschränkt.
Der Bundesfinanzhof hat seine Recht- 
sprechung geändert. Danach findet 
die Dreimonatsfrist bei einer Fahr-
tätigkeit (auch bei Seereisen) keine 
Anwendung. Ist ein Arbeitnehmer 
auf einem Fahrzeug tätig, ist er ty-
pischerweise auswärts beschäftigt. 
Die Mehraufwendungen sind des-
halb zeitlich unbegrenzt abzugsfä-
hig.

Umgekehrte Heimfahrten bei  
doppelter Haushaltsführung
Unterhält ein Ehegatte aus beruflichen 
Gründen eine doppelte Haushaltsfüh-
rung und kann er die wöchentliche Fa-
milienheimfahrt aus privaten Gründen 
nicht antreten, sind die Besuchsfahr- 
ten des anderen Ehegatten keine Wer-
bungskosten. Diese Beurteilung stützt 
sich in erster Linie darauf, dass nur ei-
nem Arbeitnehmer Werbungskosten  
im Rahmen der doppelten Haushalts-
führung entstehen können. Die Auf-
wendungen des Ehegatten in diesem  
Zusammenhang sind privat veranlasst 
und damit auch nicht abzugsfähig.
 Dies wäre möglicherweise anders 
zu beurteilen, wenn der auswärtig tätige 
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ohne Weiteres möglich. Vielmehr müs-
se aufgeklärt werden, welche Tätigkei-
ten dem Arbeitnehmer auf Grund seiner 
religiösen Überzeugungen verboten 
sind und ob anderweitige Beschäfti- 
gungsmöglichkeiten innerhalb des Un-
ternehmens bestehen.

Sonstiges

Außergewöhnliche Belastung bei 
behinderungsbedingten Umbau-
kosten
Der Bundesfinanzhof hat seine Recht-
sprechung zu behinderungsbedingten 
Mehraufwendungen bestätigt und die 
Aufwendungen von Eltern für ihre seit 
der Geburt schwerbehinderte Tochter 
(Grad der Behinderung 100 %) zum Ab-
zug als außergewöhnliche Belastung 
zugelassen.
 Ggf. müsse ein Sachverständigen-
gutachten durch die Finanzverwaltung 
eingeholt werden, um die Frage zu 
klären, welche baulichen Maßnahmen 
durch die Behinderung verlasst sind.
 Eltern hatten ein Grundstück erwor-
ben und das Haus behindertengerecht 
umgebaut, was auch durch ein Gutach-
ten des Medizinischen Dienstes einer 
Krankenkasse, die Zuschüsse gewähr-
te, bestätigt wurde. Finanzamt und Fi- 
nanzgericht hatten den Abzug der 
Aufwendungen als außergewöhnliche 
 Belastung abgelehnt.

Voraussetzungen für die Selbst-
anzeige erschwert
Nach Ansicht des Gesetzgebers haben 
unehrliche Steuerzahler das Insti tut der 
Selbstanzeige zunehmend missbraucht. 
Im Rahmen einer Hinterziehungsstrate-
gie haben sie jeweils nur die hinterzo-
genen Steuern und Steuervorteile of fen 
gelegt, die von Entdeckung bedroht wa-
ren (Teilselbstanzeige). Nunmehr gel - 
ten zusätzliche erschwerende Voraus-
setzungen, um in den Genuss einer 
strafbefreiend wirkenden Selbstanzei-
ge zu kommen. Im Einzelnen:
�� Es muss eine vollständige Korrektur 

der unrichtigen Angaben zu allen unver-
jährten Steuerstraftaten einer Steuerart 
erfolgen. Innerhalb einer Steuerart sind 

Teilselbstanzeigen daher nicht mehr 
möglich.
�� Beträgt die hinterzogene Steuer  

bzw. der nicht gerechtfertigte Steuer- 
vorteil nicht mehr als 50.000 € je Tat, 
wird auf Grund der wirksamen Selbst-
anzeige weiterhin Straffreiheit gewährt. 
Bei Veranlagungssteuern bedeutet „je 
Tat“ pro Veranlagungszeitraum.
�� Bei Überschreitung der 50.000 €- 

Grenze je Tat wird bei Vorliegen einer 
wirksamen Selbstanzeige nur dann von 
der Verfolgung der Steuerstraftat abge-
sehen, wenn neben Steuern und Zin-
sen ein zusätzlicher Geldbetrag von 5 % 
der hinterzogenen Steuern gezahlt 
wird. Die Zahlung muss an die Staats-
kasse und innerhalb einer dem Täter  
gegenüber bestimmten, angemesse- 
nen Frist erfolgen.
�� Die Selbstanzeige muss noch vor 

der Bekanntgabe einer Prüfungsanord-
nung eingehen. Damit wird der Zeit-
punkt, bis zu dem eine strafbefreiende 
Selbstanzeige noch möglich ist, vor-
verlegt. Bisher war der Beginn einer 
steuer lichen Prüfung maßgeblich.
(Quelle: Schwarzgeldbekämpfungsge-
setz)

Ehegatte aus beruflichen Gründen eine 
Familienheimfahrt nicht antreten kann. 
Damit wären die Fahrtkosten des Be-
suchenden als mittelbar veranlasste 
Werbungskosten anzusehen.
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanz-
hofs)

Kündigung wegen Arbeitsverwei- 
gerung aus Glaubensgründen
Einem Arbeitnehmer, der sich aus nicht 
nur zum Schein vorgetragenen religiö-
sen Gründen weigert, eine Arbeitsauf-
gabe zu erfüllen, zu der er vertraglich 
verpflichtet ist, kann nur dann wegen 
der Nicht-Erbringung dieser Leistung 
gekündigt werden, wenn keine nahe lie-
genden anderen Beschäftigungsmög- 
lichkeiten im Unternehmen für ihn be-
stehen. Hat der Arbeitgeber im Rahmen 
der von ihm zu bestimmenden betrieb-
lichen Organisation die Möglichkeit ei-
ner vertragsgemäßen Beschäftigung, 
die den religionsbedingten Einschrän-
kungen des Arbeitnehmers Rechnung 
trägt, so muss er ihm diese Tätigkeit 
zuweisen.

 Mit dieser Begründung hat das Bun-
desarbeitsgericht einen Fall zur noch- 
maligen Verhandlung an ein Landesar-
beitsgericht zurückverwiesen. Dabei 
ging es um einen gläubigen Moslem, 
der als Ladenhilfe eines Waren hauses 
beschäftigt wurde. Als er sich weigerte, 
im Getränkebereich zu arbeiten, weil 
ihm auf Grund seines Glaubens jeg-
liche Mitwirkung bei der Verbreitung 
von Alkoholika verboten sei, kündigte 
ihm sein Arbeitgeber. Nach Ansicht des 
Bundesarbeitsgerichts war dies nicht 


